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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 30. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 

 

Montag, 24. Februar 2014, 16:00 Uhr, 

Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 

 

Tagesordnung I 

 

1. Mitteilungen 

 

2. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

3. Fragestunde 

 

4. Seniorenbeirat der Stadt Kassel 

Bericht des Vorsitzenden Manfred Aul 

 

5. Wahl eines persönlichen Stellvertreters in die Betriebskommission des 

Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel" 

- 101.17.1201 -  

 

6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIX - Kassel-Niederzwehren - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1202 -  

 

7. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIV - Kassel-Wesertor - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1203 -  
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- TASK 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Stadtverordnete Kalveram, 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Hartig und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1162 - *)                        und Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

9. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B "Vor dem Osterholz" 1. Änderung 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1165 - *) 

 

10. Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der 

Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1196 - *) 

 

11. Schulstandort Bettenhausen erhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1186 - *) 

 

12. Erhalt Joseph-von-Eichendorff-Schule 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1193 -  

 

13. Bildungslandschaft im Stadtteil Bettenhausen weiterentwickeln 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1204 - *) 

 

14. Inklusion in Kassel umsetzen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

- 101.17.1205 - *) 

 

15. Zielkostenmanagement bei öffentlichen Bauprojekten 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.17.1171 -  
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16. Bauüberwachung Museum "Grimm-Welt-Kassel" 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1178 - *) 

 

17. Energiewende 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1194 -  

 

18. Neue Millionen für Investitionen in den Flughafen Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1197 -  

 

19. Hessisches Presse Gesetz 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1199 -  

 

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

 

20. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Domes 

- 101.17.871 -  

 

21. Schulbus Heidewegschule 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Oberbrunner 

- 101.17.897 -  

 

22. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/56 "Bahnhof Bettenhausen" 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1164 - *) 
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23. Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordnete Köpp 

- 101.17.1167 -  

 

24. Radwegeverbindung von Rothenditmold in die Innenstadt 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1177 - *) 

 

25. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Harleshausen 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

- 101.17.1183 - *) 

 

26. Kooperation Kasseler Archive 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Dr. Hanemann 

- 101.17.1187 -  

 

27. Städtische Werke Netz + Service GmbH 

Gründung der Niestetal Netz GmbH 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Doose und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1195 - *) 

 

28. Gleichheitsgrundsatz für Stadtverordnete zur Anwendung bringen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1207 - *) 

 

 

 Es ist beabsichtigt, nachfolgende Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung 

zu behandeln. 

 

 

29. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

- 101.17.1169 - *) 
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Tagesordnung I 

 

30. Grundstückstausch in den Gemarkungen Niederzwehren und Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

- 101.17.1200 - *) 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Friedrich 

Stadtverordnetenvorsteherin 

 

 

 

*) Die Beschlussempfehlungen und Vorlagen des Magistrats – Grundstückskommission 

    erhalten Sie am 24. Februar 2014. 
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Niederschrift 

über die 30. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 24. Februar 2014, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesend:  

 

Präsidium 

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 

Gabriele Jakat, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 

Stadtverordnete 

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 

Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 

Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 

Dietmar Bürger, Stadtverordneter, SPD 

Wolfgang Decker MdL, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 

Uwe Frankenberger MdL, Stadtverordneter, SPD 

Helene Freund, Stadtverordnete, SPD 

Christian Geselle, Fraktionsvorsitzender, SPD 

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 

Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 

Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 

Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Günther Schnell, Stadtverordneter, SPD 

Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 

Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 

Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Thomas Koch, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karin Müller MdL, Stadtverordnete, B90/Grüne 
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Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 

Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 

Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 

Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 

Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 

Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 

Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Norbert Domes, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 

Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Axel Selbert, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 

Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 

Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 

Bernd Wolfgang Häfner, Fraktionsvorsitzender, FREIE WÄHLER 

Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

 

Ausländerbeirat 

Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 

Martin Engels, Stadtrat, CDU 

Esther Haß, Stadträtin, SPD 

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 

Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 

Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 

Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 

Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 
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Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Nicole Schmidt, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 

Eva Kühne-Hörmann, Staatsministerin, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 

Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 

Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 

Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 

Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 

Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 

13. Februar 2014 ordnungsgemäß einberufene 30. öffentliche Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit 

fest. 

 

Sie teilt mit, dass 

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion 

Stadtverordneter Mijatovic, Fraktion B90/Grüne 

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion 

Stadtverordnete Schwalm, CDU-Fraktion 

Stadtverordneter Strube, FDP-Fraktion 

Frau Herschelmann, Schriftführung 

Frau Schmidt, Schriftführung 

der Veröffentlichung von Film- und Bildaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 

 

 

Zur Tagesordnung 

 

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 

 

14. Inklusion in Kassel umsetzen 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

 - 101.17.1205 - 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung am 

19. Februar 2014 wegen Beratungsbedarf geschoben. 

 

16. Bauüberwachung Museum „Grimm-Welt-Kassel“ 

 Antrag der FDP-Fraktion 

 - 101.17.1178 - 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr am 13. Februar 2014 von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. 
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28. Gleichheitsgrundsatz für Stadtverordnete zur Anwendung bringen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1207 - 

Der Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung am 20. Februar 2014 nicht behandelt. 

 

25. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Harleshausen 

 Vorlage des Magistrats -Grundstückskommission 

 - 101.17.1183 - 

und 

29. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

 Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

 - 101.17.1169 - 

die Vorlagen wurden im Grundstücksausschuss einstimmig beschlossen. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie entsprechend der Absprache im 

Ältestenrat die Tagesordnungspunkte 10. bis 13. betr. Joseph-von-Eichendorff-Schule und 

Schulstandort Bettenhausen, gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. 

 

Anträge zur Änderung bzw. Erweiterung der Tagesordnung 

 

Stadtverordneter Völler, SPD-Fraktion, beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um 

den gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Auswirkungen der 

Reform des EEG in der Stadt Kassel und in der Region, 101.17.1222, und gemeinsame 

Behandlung mit Tagesordnungspunkt 17, betr. Energiewende, 101.17.1194. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den gemeinsamen 

Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Auswirkungen der Reform 

des EEG in der Stadt Kassel und in der Region, 101.17.1222, wird zugestimmt. 

 

Vorsitzende Friedrich stellt fest, dass sie den Antrag gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 

17 zur Beratung aufrufen wird. 
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Tagesordnungspunktes 

10. Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der 

 Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

 Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1196 -, 

da seines Erachtens der Magistrat in eigener Zuständigkeit eine geänderte 

Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Entscheidung vorlegen kann. 

Fraktionsvorsitzender Geselle, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbehandlung des Antrages des Magistrats betr. 

Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der  Joseph-von-

Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der Organisationsform Kooperative 

Gesamtschule, 101.17.1196, wird abgelehnt. 

 

 

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, beantragt die 

Nichtbehandlung des Tagesordnungspunktes 

10. Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der 

 Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

 Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1196 -, 

da seines Erachtens die Zuständigkeit in der Angelegenheit beim staatlichen Schulamt liegt. 

Fraktionsvorsitzender Geselle, SPD-Fraktion, spricht formal gegen den Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbehandlung des Antrages des Magistrats betr. 

Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der  Joseph-von-

Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der Organisationsform Kooperative 

Gesamtschule, 101.17.1196, wird abgelehnt. 
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Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Keine 

Containerunterbringung von Flüchtlingen, 101.17.1211. 

Stadtverordneter Mijatovic, Fraktion B90/Grüne, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag der 

Fraktion Kasseler Linke betr. Keine Containerunterbringung von Flüchtlingen, 

101.17.1211, wird abgelehnt. 

 

 

 

 

Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, beantragt die Überweisung des 

Tagesordnungspunktes 

13. Bildungslandschaft im Stadtteil Bettenhausen weiterentwickeln 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

 - 101.17.1204 - 

in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung zur Beratung. 

Fraktionsvorsitzender Geselle, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler, FDP, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Überweisung des gemeinsamen Antrages der 

Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Bildungslandschaft im Stadtteil 

Bettenhausen weiterentwickeln, 101.17.1204, in den Ausschuss für Schule, 

Jugend und Bildung, wird abgelehnt. 
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Tagesordnung I um den Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Geburtshilfe Klinik 

Wolfhagen erhalten, 101.17.1212. 

Fraktionsvorsitzender Geselle, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag der 

Fraktion Kasseler Linke betr. Geburtshilfe Klinik Wolfhagen erhalten, 

101.17.1212, wird abgelehnt. 

 

 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

Tagesordnung  I 

 

1. Mitteilungen 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass für den verstorbenen Herrn 

Bernd Kördel (SPD) als neues Mitglied Herr Björn Spanknebel (SPD) in die 

XV. Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen nachgerückt ist. 

 

2. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

Es liegen keine Vorschläge der Ortsbeiräte vor. 

 

3. Fragestunde 

 

Die Fragen Nr. 321 bis 329 sind beantwortet. 

 

4. Seniorenbeirat der Stadt Kassel 

Bericht des Vorsitzenden Manfred Aul 

 

Herr Manfred Aul, Vorsitzender des Seniorenbeirates, berichtet über die Tätigkeit des 

Seniorenbeirates aus dem Jahr 2013. 

Im Anschluss an seinen Bericht beantwortet er die Fragen der Stadtverordneten. 

 

Der Bericht von Herrn Manfred Aul, Vorsitzender des Seniorenbeirates, wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel" 

 

- 101.17.1201 - 
 

Wahlvorschläge 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt 

 

Stadtverordneten Dietmar Bürger  

(Wahlvorschlag der SPD-Fraktion)  

 

als persönlichen Stellvertreter für das Mitglied Hermann Hartig in die Betriebskommission 

des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Wahlvorschlag der SPD-Fraktion betr. Wahl eines persönlichen Stellvertreters in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel", 101.17.1201, wird 

zugestimmt. 

 

6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIX - Kassel-Niederzwehren - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1202 - 
 

Antrag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau Iris Gerlach, geb. am 17. November 1954 

in Kassel, Beruf: Pensionärin, wh. Usbeckstraße31 in 34134 Kassel als Schiedsperson für 

den Bezirk XIX - Kassel-Niederzwehren - für die nächste Amtsperiode. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIX - Kassel-

Niederzwehren -, 101.17.1202, wird zugestimmt. 
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Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1203 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Christian Klobuczynski, geb. am 26. Juni 

1966 in Kassel, Beruf: Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler, wh. Kellermannstr. 12 

in 34125 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk XIV - Kassel-Wesertor - für die 

nächste Amtsperiode.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIV - Kassel-

Wesertor -, 101.17.1203, wird zugestimmt. 

 

8. Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel 

- TASK 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1162 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und Anwendungszentrum Sport in 

Kassel – TASK zwischen Stadt Kassel und Universität Kassel wird zugestimmt.“ 

 

Bürgermeister Kaiser begründet die Vorlage. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke (1) 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und 

Anwendungszentrum Sport in Kassel - TASK, 101.17.1162, wird zugestimmt. 
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 Änderungsantrag Fraktion Kasseler Linke 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

§ 4 Absatz 2 der Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und Anwendungszentrum 

Sport in Kassel – TASK erhält folgende Fassung: 

 

§ 4 Zusammenarbeit der Kooperationspartner in Gremien 

„… 

(2) Besetzung Förderbeirat 

Universität Kassel: Prof. Dr. Postlep. 

Stadt Kassel: Oberbürgermeister Hilgen, Bürgermeister Kaiser, je ein Mitglied der in der 

Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. 

Weitere Mitglieder können einvernehmlich berufen werden. 

…“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Kooperationsvereinbarung zum 

Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel - TASK, 101.17.1162, wird abgelehnt. 

 

 

9. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B "Vor dem Osterholz" 1. Änderung 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1165 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B „Vor dem Osterholz“ 1. Änderung 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 (Öffentlichkeit), 1-12 (Träger 

öffentlicher Belange) und 1-11 (Fachämter) wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B „Vor dem Osterholz“ 1. Änderung wird 

nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke (3) 

Enthaltung: Kasseler Linke (2) 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B "Vor dem 

Osterholz" 1. Änderung (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 

101.17.1165, wird zugestimmt. 

 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 10 bis 13 gemeinsam 

zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt. Sie stellt fest, dass Stadtverordnete 

Kalveram, SPD-Fraktion, die Vorstandsmitglied des Fördervereins der Joseph-von-

Eichendorff-Schule e. V. ist, den Sitzungssaal gemäß § 25 HGO wegen 

Interessenwiderstreit während der gemeinsamen Beratung der Tagesordnungspunkte 10 

bis 13 und der Abstimmung der Tagesordnungspunkte 10 bis 12 verlässt. 

 

10. Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der 

Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1196 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Erstellung einer 

Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 8. Teilfortschreibung,  die die planerische 

Grundlage für die Aufhebung der Joseph-von-Eichendorff-Schule schafft. In dieser 

Teilfortschreibung soll festgelegt werden, dass in der Joseph-von Eichendorff-Schule in 

der Organisationsform Kooperative Gesamtschule keine neuen Schülerinnen und 

Schüler mehr  in den Jahrgang 5 aufgenommen werden und die Schule ausläuft. Alle 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 sollen die Möglichkeit haben, ihre 

Schullaufbahn an der Joseph-von Eichendorff-Schule zu beenden. 

Stadträtin Janz begründet die Magistratsvorlage. Es schließt sich eine rege Diskussion an. 
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Auf Antrag von Fraktionsvorsitzenden Dr. Wett, CDU-Fraktion, wird der Antrag namentlich 

zur Abstimmung gestellt. 

 

Abstimmungsliste 

 Ja Nein Enthaltung 

Dr. Rabani Alekuzei X   

Simon Aulepp  X  

Doğan Aydın X   

Jörg-Peter Bayer  X  

Dieter Beig X   

Anke Bergmann X   

Jürgen Blutte Entschuldigt 

Judith Boczkowski X   

Barbara Bogdon Entschuldigt 

Dietmar Bürger X   

Wolfgang Decker, MdL X   

Norbert Domes  X  

Bernd-Peter Doose  X  

Heinz-Gunter Drubel X   

Dr. Manuel Eichler X   

Uwe Frankenberger, MdL X   

Helene Freund X   

Petra Friedrich X   

Ruth Fürsch X   

Renate Gaß  X  

Christian Geselle X   

Bernd Wolfgang Häfner  X  

Dr. Rainer Hanemann X   

Hermann Hartig X   
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 Ja Nein Enthaltung 

Birgit Hengesbach-Knoop X   

Christine Hesse X   

Dr. Bernd Hoppe  X  

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann X   

Norbert Hornemann  X  

Gabriele Jakat X   

Dr. Andreas Jürgens, MdL X   

Dominique Kalb  X  

Esther Kalveram Interessenwiderstreit 

Vera Katrin Kaufmann  X  

Wolfram Kieselbach  X  

Christian Knauf X   

Eva Koch X   

Thomas Koch X   

Dorothee Köpp X   

Stefan Kortmann  X  

Eva Kühne-Hörmann Entschuldigt 

Marcus Leitschuh  X  

Georg Lewandowski  X  

Kerstin Linne Abwesend 

Anja Lipschik X   

Stefan Kurt Markl X   

Boris Mijatovic X   

Karin Müller, MdL X   

Frank Oberbrunner X   

Olaf Petersen  X  

Heidemarie Reimann X   
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 Ja Nein Enthaltung 

Gernot Rönz X   

Dr. Michael von Rüden Entschuldigt 

Enrico Schäfer X   

Bodo Schild  X  

Joachim Schleißing Abwesend 

Dr. Günther Schnell X   

Karl Schöberl X   

Jutta Schwalm  X  

Axel Selbert  X  

Monika Sprafke X   

Norbert Sprafke X   

Waltraud Stähling-Dittmann  X  

Donald Strube X   

Brigitte Thiel  X  

Birgit Trinczek Entschuldigt 

Harry Völler X   

Helga Weber X   

Dr. Jörg Westerburg  X  

Dr. Norbert Wett  X  

Volker Zeidler X   

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

41 Ja-Stimmen 

22 Nein-Stimmen 

0 Enthaltungen 

den 

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im 

Jahrgang 5 in der Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

Organisationsform Kooperative Gesamtschule, 101.17.1196, wird zugestimmt. 
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11. Schulstandort Bettenhausen erhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1186 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für den Erhalt des Schulstandorts 

Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen aus. 

Der Magistrat wird beauftragt,  

1. entsprechend des gültigen Schulentwicklungsplans dafür Sorge zu tragen, dass 

Einwahlen für den Jahrgang 5 des Schuljahres 2014/15 an die JvES organisiert 

werden und die Eltern der Grundschulen entsprechend informiert werden. 

2. für die Umsetzung einer Verbundlösung mit der Carl-Schomburg-Schule umgehend 

ein Mediationsverfahren durchzuführen, um eine möglichst hohe Akzeptanz bei 

allen Beteiligten für eine Verbundlösung zu erreichen. 

3. einen Maßnahmenplan vorzulegen, wie entstehende Nachteile (erhöhter 

Verwaltungsaufwand, Schulentwicklung) einer Verbundlösung im Rahmen der 

kommunalen Zuständigkeit, auch  durch erhöhte Zuweisung städtischer Mittel,  

abgefangen werden können.  

4. mit dem HKM in Verhandlungen bezüglich einer Sonderregelung im Zusammenhang 

mit einer etwaigen Verbundlösung einzutreten. Diese soll vor allem eine erhöhte 

personelle Ausstattung zum Ziel haben. 

 

 

Fraktionsvorsitzender Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag.  

 

 

Im Rahmen der Diskussion übernimmt Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, 

den Vorschlag von Stadtverordneten Leitschuh, CDU-Fraktion, die Worte 

„mit der Carl-Schomburg-Schule“ unter Ziffer 2 zu streichen und ändert den 

Antrag seiner Fraktion ab. 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für den Erhalt des Schulstandorts 

Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen aus. 

Der Magistrat wird beauftragt,  

1. entsprechend des gültigen Schulentwicklungsplans dafür Sorge zu tragen, dass 

Einwahlen für den Jahrgang 5 des Schuljahres 2014/15 an die JvES organisiert 

werden und die Eltern der Grundschulen entsprechend informiert werden. 

2. für die Umsetzung einer Verbundlösung umgehend ein Mediationsverfahren 

durchzuführen, um eine möglichst hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten für eine 

Verbundlösung zu erreichen. 
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Verwaltungsaufwand, Schulentwicklung) einer Verbundlösung im Rahmen der 

kommunalen Zuständigkeit, auch  durch erhöhte Zuweisung städtischer Mittel,  

abgefangen werden können.  

4. mit dem HKM in Verhandlungen bezüglich einer Sonderregelung im Zusammenhang 

mit einer etwaigen Verbundlösung einzutreten. Diese soll vor allem eine erhöhte 

personelle Ausstattung zum Ziel haben. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Schulstandort Bettenhausen 

erhalten, 101.17.1186, wird abgelehnt. 

 

 

12. Erhalt Joseph-von-Eichendorff-Schule 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1193 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Kassel bekräftigt alle Beschlüsse, die im 

Zusammenhang mit dem Erhalt der Joseph-von-Eichendorffschule von ihr gefasst 

wurden und fordert den Magistrat auf, diese entsprechend umzusetzen. 

 

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, begründet den 

Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung: Stadtverordneter Bayer 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Erhalt Joseph-von-

Eichendorff-Schule, 101.17.1193, wird abgelehnt. 
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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1204 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, wie die Bildungslandschaft im Stadtteil 

Bettenhausen unter Berücksichtigung der verschiedenen vorhandenen schulischen und 

außerschulischen Bildungsangebote so weiter entwickelt werden kann, dass ein 

angemessenes Mittelstufenangebot dauerhaft gesichert wird. Auf Grund der 

existierenden Angebote und der zu erwartenden Bedarfe soll hierbei insbesondere ein 

Modell für inklusive Bildung und Beschulung geprüft und ggf. entwickelt werden. 

 

An der Prüfung und Entwicklung eines solchen Modells soll neben staatlichem 

Schulamt, der Schulverwaltung und den Bildungseinrichtungen im Stadtteil 

insbesondere auch die Jugendhilfe beteiligt werden. 

 

Die Ergebnisse sollen im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung vorgestellt werden. 

 

Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, erklärt zu Protokoll, dass die CDU-Fraktion sich 

an der Abstimmung dieses Antrages nicht beteiligt, weil sie ihn angesichts der soeben 

faktisch beschlossenen Schließung der Joseph-von-Eichendorff-Schule für eine Farce hält 

und sie bedauern, dass eine ausführliche Beratung im Schulausschuss zum Thema Bildung 

im Kasseler Osten abgelehnt wurde.  

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, erklärt für seine Fraktion ebenfalls die 

nicht Beteiligung an der Abstimmung zu diesem Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne 

Ablehnung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Bildungslandschaft 

im Stadtteil Bettenhausen weiterentwickeln, 101.17.1204, wird zugestimmt. 

 

14. Inklusion in Kassel umsetzen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1205 - 

 

Abgesetzt 
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Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1171 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

16. Bauüberwachung Museum "Grimm-Welt-Kassel" 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1178 - 

 

Abgesetzt. Der Antrag wurde zurückgezogen. 

 

 

17. Energiewende 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1194 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

17.1 Auswirkungen der Reform des EEG in der Stadt Kassel und in der Region 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1222 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

18. Neue Millionen für Investitionen in den Flughafen Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1197 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

19. Hessisches Presse Gesetz 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1199 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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20. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.871 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie künftig 

sichergestellt werden soll, dass innerhalb der Stadtverwaltung derartiges Fehlverhalten 

ausgeschlossen ist. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Stellungnahme zum Bericht des 

Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten, 101.17.871, wird zugestimmt. 

 

21. Schulbus Heidewegschule 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.897 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Nachmittagsfahrten des durch die KVG 

betriebenen Schulbusses an der Heidewegschule, wieder aufzunehmen. Mit der KVG 

sind entsprechende Gespräche zu führen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der CDU-Fraktion betr. Schulbus Heidewegschule, 101.17.897, wird 

abgelehnt. 
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22. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/56 "Bahnhof Bettenhausen" 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1164 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen Leipziger Straße und Söhrestraße – ehemaliges Gelände 

Bahnhof Bettenhausen mit angrenzenden Gewerbeflächen – soll gemäß § 30 

Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 

 

Ziel der Planung ist, auf suboptimal genutzten bzw. brach fallenden Grundstücken eine 

neue städtebauliche Ordnung mit gemischten Nutzungen zu erreichen, die die 

angrenzende kleinteilige gewerbliche und gemischte Nutzung des sich nach Süden 

anschließenden Gewerbegebiets ergänzt und fortführt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/56 "Bahnhof 

Bettenhausen" 1. Änderung (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1164, wird zugestimmt. 

 

 

23. Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1167 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die beigefügte Neufassung der 

‚Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen‘.“  
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, 101.17.1167, wird zugestimmt. 

 

 

24. Radwegeverbindung von Rothenditmold in die Innenstadt 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1177 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Zuge der neuen Erschließung des zukünftigen 

Iwes-Geländes am Nordflügel des Hauptbahnhofs sicherzustellen, dass die 

Radwegeverbindung zwischen Rothenditmold und der Innenstadt über das Gelände 

geführt wird. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Radwegeverbindung von Rothenditmold in die Innenstadt, 101.17.1177, wird zugestimmt. 

 

 

25. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Harleshausen 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1183 - 

 

Abgesetzt. Die Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission wurde im 

Grundstücksausschuss endgültig beschlossen. 
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Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1187 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, über die seit 2013 beratende Arbeitsgruppe aus 

Vertretern in Kassel ansässiger Archive – darunter die Stadt Kassel – in der nächsten 

Sitzung des Ausschusses für Kultur zu berichten. Darüber hinaus sollen die Ziele, die 

Magistrat und Kulturamt mit dieser Beteiligung an dieser Arbeitsgruppe für das 

Stadtarchiv verfolgen, dargelegt werden. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: FDP 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Kooperation Kasseler Archive, 

101.17.1187, wird zugestimmt. 

 

 

27. Städtische Werke Netz + Service GmbH 

Gründung der Niestetal Netz GmbH 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1195 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Gründung der Niestetal Netz GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft 

der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem Stammkapital von 25 T€ 

wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage) 

zugestimmt. 

 

2. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Niestetal Netz GmbH 

an die Gemeinde Niestetal oder an eine Beteiligungsgesellschaft der Gemeinde 

Niestetal bis zu einer Höhe von maximal  74,9 % wird zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller 

Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke Netz + Service GmbH 

Gründung der Niestetal Netz GmbH, 101.17.1195, wird zugestimmt. 

 

 

28. Gleichheitsgrundsatz für Stadtverordnete zur Anwendung bringen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1207 - 

 

Abgesetzt 

 

 

29. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1169 - 

 

Abgesetzt. Die Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission wurde im 

Grundstücksausschuss endgültig beschlossen. 

 

 

 

Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 30 stellt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den 

Antrag des Magistrats auf Behandlung des Tagesordnungspunktes 30 in nicht öffentlicher 

Sitzung zur Abstimmung. Eine Begründung des Antrages wird nicht gewünscht. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Antrag des Magistrats, den Tagesordnungspunkt 30 in nicht öffentlicher 

Sitzung zu behandeln, wird zugestimmt. 
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Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass der Tagesordnungspunkt 

 

30. Grundstückstausch in den Gemarkungen Niederzwehren und Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1200 - 

 

in nicht öffentlicher Sitzung behandelt wird und bittet die Gäste den Sitzungssaal zu 

verlassen. Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung. 

 

 

 

 

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 20:35 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Schmidt 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 
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Vorlage Nr. 101.17.1201 

 

 

 

Wahl eines persönlichen Stellvertreters in die Betriebskommission des Eigenbetriebes 

"Die Stadtreiniger Kassel" 

 

 

 

Wahlvorschlag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt 

 

Stadtverordneten Dietmar Bürger  

(Wahlvorschlag der SPD-Fraktion)  

 

als persönlichen Stellvertreter für das Mitglied Hermann Hartig in die Betriebskommission 

des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger Kassel“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung:  

Frau Dr. Meike Werther hat ihr Mandat als Stadtverordnete niedergelegt. 

Als persönlicher Stellvertreter für das Mitglied in der Betriebskommission Hermann Hartig 

schlägt die SPD-Fraktion den Stadtverordneten Dietmar Bürger zur Wahl vor. 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1202 

 

 

 

Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIX - Kassel-Niederzwehren - 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau Iris Gerlach, geb. am 17. November 1954 

in Kassel, Beruf: Pensionärin, wh. Usbeckstraße31 in 34134 Kassel als Schiedsperson für 

den Bezirk XIX - Kassel-Niederzwehren - für die nächste Amtsperiode. 

 

 

Begründung: 

 

Der Schiedsmann Nikolaus Schuchhardt ist am 26.09.2013 verstorben. Eine Neuwahl ist 

erforderlich. 

 

Der Ortsbeirat für den Stadtteil Niederzwehren hat am 26. November 2013 vorgeschlagen, 

Frau Gerlach für die nächste Amtsperiode zu wählen. Frau Gerlach hat sich schriftlich bereit 

erklärt, im Falle ihrer Wahl das Amt für die nächste Amtsperiode zu übernehmen. 

 

Sie erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des 

Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 HSchAG ist die Schiedsperson von der 

Gemeindevertretung für fünf Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf 

es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. 

 

Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 03.02.2014 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1203 

 

 

 

Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XIV - Kassel-Wesertor - 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Christian Klobuczynski, geb. am 26. Juni 

1966 in Kassel, Beruf: Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler, wh. Kellermannstr. 12 

in 34125 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk XIV - Kassel-Wesertor - für die 

nächste Amtsperiode.  

 

 

Begründung: 

 

Die Amtszeit des Schiedsmanns Christian Klobuczynski läuft am 5. Mai 2014 ab. Eine Neu- 

bzw. Wiederwahl ist erforderlich. 

 

Der Ortsbeirat für den Stadtteil Wesertor hat am 11. Dezember 2013 vorgeschlagen, Herrn 

Klobuczynski für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Klobuczynski hat sich schriftlich 

bereit erklärt, im Falle seiner Wiederwahl das Amt für eine weitere Amtsperiode zu 

übernehmen. 

 

Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des 

Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 HSchAG ist die Schiedsperson von der 

Gemeindevertretung für fünf Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf 

es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. 

 

Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 03.02.2014 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1162 

 

 

 

Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel - 

TASK 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Kooperationsvereinbarung zum Transfer- und Anwendungszentrum Sport in 

Kassel – TASK zwischen Stadt Kassel und Universität Kassel wird zugestimmt.“ 

 

 

Begründung: 

 

TASK hat sich zum Ziel gesetzt, Schwerpunktthemen des Sports wie: 

 

 Nachwuchs- und Talentförderung 

 Leistungs-, Gesundheits- und Betriebssport 

 Bewegungsförderung in Kitas und Schulen 

 Entwicklung von innovativer Technologie und Sportgeräten 

 

für die Stadt Kassel weiter voran zu bringen und Lösungsansätze mit Netzwerkpartnern 

umzusetzen. 

 

Die Kooperation zwischen Stadt und Universität Kassel ermöglicht innovative Ansätze, die 

bundesweit beispiellos sind und den aktuellen Bedarfen der Sportentwicklung entsprechen. 

Basierend auf der Expertise der Universität Kassel mit seinem Institut für Sport und 

Sportwissenschaft (IfSS) und der nachhaltigen Vernetzung der Stadt und des Sportamts 

Kassel können so innovative Konzepte und Forschungsergebnisse den Weg in die Praxis 

finden. Diese neuzeitlichen Erkenntnisse im Sport finden in verschiedenen Organisationen 

wie z.B. Vereinen und Schulen aber auch bei speziellen Zielgruppen innerhalb der Stadt 

(Kinder, Senioren, Leistungssportler…) Anwendung. 

 

Die Kooperationsvereinbarung ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 

 

Der Magistrat hat am 16. Dezember 2013 der Vorlage zugestimmt. 
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Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



      
 

 
 

KooperationsvereinbarungKooperationsvereinbarungKooperationsvereinbarungKooperationsvereinbarung    
„TASK „TASK „TASK „TASK ––––    TransferTransferTransferTransfer----    und Anwendungszentrum Sport in Kassel“und Anwendungszentrum Sport in Kassel“und Anwendungszentrum Sport in Kassel“und Anwendungszentrum Sport in Kassel“    

zwischen  

der Universität Kassel, vertreten durch den Präsidenten, Mönchebergstraße 

19, 34125 Kassel und  

der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat, Obere Königstraße 8, 34117 

Kassel 

nachfolgend Kooperationspartner genannt 

 

Präambel Präambel Präambel Präambel     

Die Kooperationspartner haben das Anliegen, gemeinsam das „TASK – 

Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel“ (nachfolgend TASK) zu 

entwickeln und zu betreiben. Zu diesem Zwecke und zur Ausgestaltung der 

Zusammenarbeit schließen die Parteien folgende Vereinbarung: 

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    Gegenstand der Kooperationsvereinbarung Gegenstand der Kooperationsvereinbarung Gegenstand der Kooperationsvereinbarung Gegenstand der Kooperationsvereinbarung     

(1) Die Kooperationspartner arbeiten für die Dauer dieser Vereinbarung 

gemeinsam und kooperativ an dem Vorhaben mit der Bezeichnung das „TASK 

– Transfer- und Anwendungszentrum Sport in Kassel“ (nachfolgend TASK) 

zusammen. 

Bei dem Kooperationsprojekt handelt es sich um ein Vorhaben im 

öffentlichen Interesse. 

Die damit zusammenhängenden wissenschaftlichen Tätigkeiten der 

Universität werden im hoheitlichen Bereich Lehre, Fort- und Weiterbildung 

sowie Forschung durchgeführt. 
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(2) Universität und Stadt Kassel entwickeln und betreiben das o.a. task, das 

Vereine, Bürger und Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung von 

ausgewählten Lösungen aus dem gesamten Spektrum des Sports. Dies 

betrifft derzeit  

• Wissenstransfer Kita – Schule Verein - Kommune 

• Individuelle und betriebliche Gesundheitsförderung 

• Leistung, Training & Talente 

• Entwicklung von innovativer Technologie und Sportgeräten 

 

(3) Basierend auf der Expertise der Universität Kassel mit ihrem Institut für 

Sport und Sportwissenschaft (IfSS) und der nachhaltigen Vernetzung der 

Stadt und des Sportamts Kassel in Nordhessen sollen innovative Konzepte 

und Forschungsergebnisse den Weg in die Praxis finden und zur Anwendung 

gelangen. Das Sportamt wird bei der Kontaktaufnahme zum organisierten 

Sport und den entsprechenden Institutionen wie auch bei der Vermittlung an 

entsprechende Ziel- und Anwendergruppen unterstützend tätig. 

 

(4)    Konkrete Projekte und Einzelmaßnahmen werden jeweils in der 

Trägerschaft eines der beiden Träger (Universität Kassel oder Stadt Kassel) 

realisiert. Für diese Maßnahmen sind jeweils separate Verträge mit den 

betreffen Projektpartnern abzuschließen, in denen u.a. die Verwendung der 

eingeworbenen Mittel geregelt wird. 

 

§ 2§ 2§ 2§ 2    Beiträge der KooperationspartnerBeiträge der KooperationspartnerBeiträge der KooperationspartnerBeiträge der Kooperationspartner    

 

(1) Die Universität Kassel leistet die folgenden Kooperationsbeiträge 

 

− Einbringung der Expertise und Forschungsergebnisse durch die 

Universität Kassel, vorrangig durch das Institut für Sport und 

Sportwissenschaft (IfSS)  

− Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des TASK sowie bei der Planung, 

Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für Projektmaßnahmen und 

Kooperationen, die in der Trägerschaft der Universität realisiert werden 

sollen (s.o. „Konkrete Projekte und Einzelmaßnahmen“) 
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Die Stadt Kassel leistet die folgenden Kooperationsbeiträge: 

 

− Thematischer Input der Stadt / des Sportamts durch die Priorisierung der 

Ziele und Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung der 

Stadt Kassel 

− Zuarbeit bei den Projektaktivitäten des TASK durch Fachpersonal des 

Sportamts Kassel 

− Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des TASK sowie bei der Planung, 

Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für einzelne 

Projektmaßnahmen und Kooperationen , die in der Trägerschaft der Stadt 

Kassel realisiert werden sollen (s.o. „Konkrete Projekte und 

Einzelmaßnahmen“) 

− Zurverfügungstellung von Büroraum, PC, Telefon etc. für die 

Projektkoordination 

 

Die Stadt Kassel erbringt die oben aufgelisteten Kooperationsbeiträge aus 

ihrem hoheitlichen Bereich. 

 

Die Kosten für den Projektsteuerer werden 2014 und 2015 je zur Hälfte von 

Universität Kassel und Stadt Kassel getragen. 

 

§ 3 § 3 § 3 § 3     Gemeinsame LeistungenGemeinsame LeistungenGemeinsame LeistungenGemeinsame Leistungen    

 

(1) Die Kooperationspartner setzen einen externen Projektkoordinator ein, 

dessen Finanzierung in den Jahren 2014 und 2015 je zur Häfte erfolgt. 

 

(2) Die Kosten für den Koordinator belaufen sich in 2014 auf brutto 

57.120,00 zzgl. Fahrtkosten, im Jahr 2015 je nach Entwicklung von TASK auf 

brutto 57.120,00 bis 85.680,00 zzgl. Fahrtkosten. 

 

(3) Dessen Aufgaben und die Vergütung sind in einem gesonderten Vertrag 

detailliert zu regeln und umfasst vor allem die Koordination der 

Gesamtmaßnahme (Moderation der internen Kommunikation, Unterstützung 

von TASK und TASK-Projektpartner bei Planungsprozess zur Konkretisierung 

möglicher Maßnahmen sowie bei der Kostenkalkulation und beim 

Fundraising. 
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(4) Die Kooperationspartner stellen gemeinsam die Grundfunktionen zur 

Kommunikationsfähigkeit des TASK sicher (Büroraum, PC, Telefon etc.), 

gegebenenfalls durch separate Regelung und schriftliche Abstimmung. 

 

§ § § § 4444        Zusammenarbeit der Kooperationspartner in GremienZusammenarbeit der Kooperationspartner in GremienZusammenarbeit der Kooperationspartner in GremienZusammenarbeit der Kooperationspartner in Gremien    

 

(1) Die Kooperationspartner sind gleichberechtigte gemeinsame Akteure. 

Als Gremien werden ein Förderbeirat und eine Steuerungsgruppe gebildet, 

der ca. 4 mal jährlich oder je nach Dringlichkeit tagt. 

 

(2) Besetzung Förderbeirat 

Universität Kassel: Prof. Dr. Postlep.  

Stadt Kassel: Oberbürgermeister Hilgen, Bürgermeister Kaiser. 

Weitere Mitglieder können einvernehmlich berufen werden. 

 

(3) Besetzung Steuerungsgruppe  

Universität Kassel: Die Professoren des IfSS sowie Geschäftsführer Kassel 

Transfer. 

Stadt Kassel: Leitung Sportamt der Stadt Kassel. 

Weitere Mitglieder können einvernehmlich berufen werden. 

 

 

§§§§    5555        Rechte an erzielteRechte an erzielteRechte an erzielteRechte an erzielten Arbeitsergebnissen und Veröffentlichungenn Arbeitsergebnissen und Veröffentlichungenn Arbeitsergebnissen und Veröffentlichungenn Arbeitsergebnissen und Veröffentlichungen    

 

(1) Jedem Vertragspartner gehören diejenigen Arbeitsergebnisse, die sein 

Personal geschaffen hat. Die im Rahmen des Projekts entstehenden 

Arbeitsergebnisse und Informationen stehen beiden Vertragspartnern für die 

Dauer und die Zwecke des Projektes zur freien Nutzung zur Verfügung. Über 

die Gewährung weitergehender Nutzungsrechte verständigen sich die 

Vertragspartner im jeweiligen Einzelfall in einem gesonderten Vertrag. 

 

(2) Die Vertragspartner stehen nicht dafür ein, dass die nach diesem Vertrag 

eingeräumten Nutzungsrechte frei von Rechten Dritter sind. Wenn ihnen 

Rechte Dritter bekannt werden, werden sie den jeweils anderen 

Vertragspartner unverzüglich davon unterrichten. 

(1) Beide Vertragspartner sind berechtigt, die im Rahmen des Projekts 

erzielten Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen. Die beiderseitigen 

schutzwürdigen Interessen sind dabei zu beachten. 
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(2) Die dienstlichen Rechte und Pflichten der an Veröffentlichungen 

beteiligten Mitarbeiter (m/w) der Vertragspartner bleiben unberührt. Soweit 

Promotions- oder Habilitationsvorhaben durch die Arbeit im 

Kooperationsprojekt betroffen sind, werden beide Vertragspartner den 

rechtlichen Verpflichtungen und berechtigten Interessen der Doktoranden 

(m/w) oder Habilitanden (m/w) angemessen Rechnung tragen. 

 

§§§§    6666    VertraulichkeitVertraulichkeitVertraulichkeitVertraulichkeit    

 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich - auch über die Dauer dieses 

Vertrages hinaus - erkennbar vertrauliche Behörden-, Betriebs- und 

Geschäftsinformationen, die dem jeweils anderen Vertragspartner im Rahmen 

des Projekts bekannt werden, nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt nicht für Informationen, die einem 

Vertragspartner bereits vor Beginn des Projekts bekannt waren oder von ihm 

anderweitig rechtmäßig erlangt worden sind. 

 

§§§§    8888    Dauer der Vereinbarung und KündigungDauer der Vereinbarung und KündigungDauer der Vereinbarung und KündigungDauer der Vereinbarung und Kündigung    

 

(1) Dieser Vertrag wird wirksam mit Unterschrift durch beide Vertragspartner. 

Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von 3 Monaten 

zum Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform 

 

(3) Im Falle der Vertragsbeendigung verständigen sich beide Vertragspartner 

über die Abwicklung des Kooperationsprojekts unter Wahrung der Interessen 

beider Vertragspartner. 

 

§ 9 Haftung§ 9 Haftung§ 9 Haftung§ 9 Haftung    

 

Die Parteien haften für Schäden von Dritten gesamtschuldnerisch; im 

Innenverhältnis haftet jede Partei für den Schaden, der ihrem Personal 

zuzuordnen ist und stellt die andere Partei diesbezüglich frei. 
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§§§§    10101010    SchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriften    

 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

Die Vertragspartner werden sich in einem solchen Fall in gegenseitigem 

Einvernehmen um eine Vertragsergänzung im Sinne des ursprünglich 

Gewollten bemühen. 

 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser 

Schriftformklausel. 

 

(3) Durch die Zusammenarbeit aufgrund dieses Vertrages wird keine BGB-

Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB) begründet. Es besteht keine Befugnis zur 

rechtsgeschäftlichen Vertretung und Verpflichtung gegenüber Dritten. 

 

(4) Gerichtsstand ist Kassel. Die Parteien sind bemüht, bei allen Streitigkeiten 

aus diesem Vertragsverhältni eine gütliche Einigung herbeizuführen. 

 

Kassel, _____________ 

 

 

 

 

  

Universität Kassel 

(Hochschulleitung) 

 Stadt Kassel 

(Oberbürgermeister) 

 

 

 

  

Universität Kassel 

(Fachbereich 05) 

 Stadt Kassel 

(Bürgermeister) 

  

 

 

 

Institut für Sport und 

Sportwissenschaft 
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Vorlage Nr. 101.17.1165 

 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B "Vor dem Osterholz" 1. Änderung 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B „Vor dem Osterholz“ 1. Änderung 

wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 (Öffentlichkeit), 1-12 (Träger 

öffentlicher Belange) und 1-11 (Fachämter) wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B „Vor dem Osterholz“ 1. Änderung wird 

nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 21. November 2013 

zur Anhörung vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 12. 

Dezember 2013 und 13. Januar 2014 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2) die 

Begründung des Bebauungsplans (Anlage 3), der Fachbeitrag „Grün und Umwelt“ (Anlage 

4) die textlichen Festsetzungen (Anlage 5) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Bebauungsplanes (Anlage 6) sind beigefügt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 B „Vor dem Osterholz“ 1. Änderung

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

E r l ä u t e r u n g

1. Anlass der Planung

Das Planungsgebiet „Vor dem Osterholz“ grenzt im Norden an das Gemarkungsgebiet der Gemeinde

Niestetal.

In Niestetal reicht das Wohngebiet „Bettenhäuser Feld“ bis unmittelbar an die Gemarkungsgrenze,

während auf Kasseler Seite ein strukturell stark durchmischtes Gebiet mit Wohnnutzung, eingestreuten

Kleingewerbe- und Handwerksbetrieben entstanden ist.

Durch den Bebauungsplan Nr. VII/ 7 (B) „Vor dem Osterholz“ soll das Plangebiet als Wohnstandort

entwickelt werden. Des Weiteren wurde für das Grundstück der Autobahnmeisterei die jetzige Festset-

zung als Gemeinbedarfsfläche beibehalten und die vorhandenen Wohnhäuser durch die Festsetzung als

Mischgebietsfläche in ihrem Bestand gesichert.

2. Städtebauliches Konzept

Grundlage für das städtebauliche Konzept sind die im Jahr 2003 erarbeiteten Entwicklungs-

möglichkeiten, die in der Potenzialanalyse Dresdener Straße Kassel-Bettenhausen dargestellt sind.

Nördlich der Straße „Vor dem Osterholz“ bis zur Gemarkungsgrenze nach Niestetal ist eine Wohnbau-

fläche in verdichteter Bauweise vorgesehen, wobei der Grad der Verdichtung entsprechend den Be-

rechnungen des schalltechnischen Gutachtens differiert. Auf Grund der Nähe zur Autobahn BAB 7 und

zur Dresdener Straße sind Schallschutzmaßnahmen notwendig. Diese werden in Form von zwei Lärm-

schutzwällen, der Gebäudestellung, dem Verdichtungsgrad und durch die Festsetzungen von passiven

Schallschutzmaßnamen an den jeweiligen Wohnhäusern erreicht. Das Wohngebiet wird im Hinblick auf

die Lärmproblematik als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Durch diese Festsetzung wird auch eine

größere Flexibilität hinsichtlich zulässiger ergänzender Nutzungen (Büroräume o.ä.) ermöglicht.

Im allgemeinen Wohngebiet können ca. 150 Wohneinheiten in Form von Reihenhäusern, Doppelhäu-

sern und Einfamilienhäusern realisiert werden.

Im Zusammenhang mit den ehemaligen Betriebswohnungen der Autobahnmeisterei ist im Süden des

Geltungsbereiches ein Mischgebiet festgesetzt. Durch das Mischgebiet wird dem Trennungsgebot zur

angrenzenden Gemeinbedarfsfläche, Zweckbestimmung Bundeautobahnmeisterei Rechnung getragen.

Die Baugrenzen orientieren sich an der vorhandenen Bebauung sowie am Erhalt wertvoller Biotop-

strukturen im Südteil der Flächen.

Die Fläche der Autobahnmeisterei ist als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. Diese Festsetzung

entspricht der tatsächlichen und zukünftigen geplanten Nutzung.
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3. Erschließung

Das Nord-Süd-ausgerichtete Erschließungssystem orientiert sich an den im Wohngebiet „Bettenhäuser

Feld“ auf der Gemarkung Niestetal vorhandenen Erschließungsansätzen, in dem es den Ulmenweg und

den Kiefernweg nach Süden fortsetzt. Die Planstraßen A-C werden im nördlichen Bereich des Bauge-

bietes durch die Planstraße D gebündelt und zusammengeführt. Innerhalb des Baugebietes gibt es noch

eine zusätzliche Fußwegeverbindung.

4. Flächen und Maßnahmen zur Minderung schädlicher Umwelteinflüsse

Durch die Dresdener Straße und die BAB 7 ist das Plangebiet hohen Geräuschimmissionen durch Ver-

kehr ausgesetzt. Um die Geräuschimmissionen zu mindern, sind sowohl im Osten als auch im Süden des

Plangebietes Lärmschutzwälle vorgesehen. Durch diese Maßnahmen zur Schallminderung kann nahezu

im gesamten Plangebiet gesundes Wohnen im Sinne des BauGB gewährleistet werden, auch wenn der

Belästigungsgrad teilweise weiterhin über den für Wohngebiete idealtypischen Werten liegt. Durch eine

lärmoptimierte Gebäudestellung mit geschlossenen Baukörpern in Richtung Ost sowie der Festsetzung

eine Mindestbauhöhe der östlichen Gebäudezeile können auf der Westseite der Gebäude ruhigere Zo-

nen geschaffen werden. Durch weitere Festsetzungen zur Orientierung von Schlaf- und Kinderzim-

mern, zum Verbot von Dachflächenfenstern in den am meisten betroffenen obersten Geschossen sowie

Festsetzungen zum passiven Schallschutz können im geplanten Wohngebiet gesunde Wohnverhältnis-

se erreicht werden. In den Innenhofbereichen werden am Tag auf den Freiflächen die Orientierungs-

werte unterschritten, so dass eine gute Aufenthaltsqualität auf den Freiflächen gegeben ist.

Das bereits bebaute Mischgebiet ist stark von Lärm belastet. Zur Minderung der wesentlichen Über-

schreitungen der Orientierungswerte sind bei Neu- und Umbauten die Festsetzungen Orientierung von

Schlaf- und Kinderzimmer in Richtung Nord sowie Maßnahmen zum passiven Schallschutz getroffen

worden. Am meisten betroffen ist das bereits vorhandene südlichste Wohnhaus. Hier ist von ungesun-

den Wohnverhältnissen auszugehen.

5. Verfahren

Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes werden die Planungsabsichten der Stadt dargelegt.

Der städtebauliche Vorentwurf wurde den Bürgern in der vorgezogenen Bürgerbeteiligung gemäß § 3

(1) Baugesetzbuch in der Zeit vom 15.11.2004 bis einschließlich 26.11.2004 vorgestellt. Es wurden kei-

ne Anregungen vorgebracht.

Auf Grund der Lärmproblematik erfolgte eine Überarbeitung des Entwurfs. Der Entwurf des Bebau-

ungsplans wurde vom 15.07. – 23.08.2013 gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt. Eine Be-

teiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4(2) Baugesetzbuch erfolgte parallel zur Offenlage.

Aufgrund der Anregungen, die während der Offenlage geäußert wurden und die z.T. die Grundzüge der

Planung berührt haben, erfolgte eine zweite, verkürzte Offenlage gemäß § 4a (3) Baugesetzbuch vom

22.10. – 05.11.2013. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte parallel zur Offenlage. Es

wurden keine weiteren Anregungen vorgebracht, die zu einer Änderung des Bebauungsplans geführt

hätten.

gez.

Flore

Kassel, 11. November 2013
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Vorlage Nr. 101.17.1196 

 

 

 

Keine Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 5 in der 

Joseph-von-Eichendorff-Schule ab dem Schuljahr 2014/15 in der 

Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

  

  

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Erstellung 

einer Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 8. Teilfortschreibung,  die die 

planerische Grundlage für die Aufhebung der Joseph-von-Eichendorff-Schule 

schafft. In dieser Teilfortschreibung soll festgelegt werden, dass in der Joseph-

von Eichendorff-Schule in der Organisationsform Kooperative Gesamtschule 

keine neuen Schülerinnen und Schüler mehr  in den Jahrgang 5 aufgenommen 

werden und die Schule ausläuft. Alle Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 7 sollen die Möglichkeit haben, ihre Schullaufbahn an der 

Joseph-von Eichendorff-Schule zu beenden. 

 

 

Begründung: 

 

Die Schülerzahlen der Kasseler Gesamtschulen sind bis auf wenige Ausnahmen seit 

einigen Jahren rückläufig. Dies trifft besonders auf die Joseph-von-Eichendorff-

Schule zu. Die Aufnahmen im Schuljahr 2012/13 (28 Schüler/innen) und die 

aktuellen Zahlen  Schuljahr 2013/14 (25 Schüler/innen) führen dazu, dass die 

Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes nach § 144 a (Schulorganisation) nicht 

mehr gegeben sind. Danach sollen Schulen eine Größe haben, die eine 

Differenzierung des Unterrichts ermöglicht und eine sinnvolle Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit erlaubt. Außerdem müssen in den Klassen 5 bis 10 die 

Mindestwerte für die Größen der Klassen erreicht werden. Für eine 

schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule wie die Joseph-von-Eichendorff-
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2 von 3 Schule bedeutet das, dass die Förderstufe mindestens zweizügig geführt werden 

muss, ab dem Jahrgang 7 müssen die Vorgaben des § 26 HSchG berücksichtigt 

werden, d.h. die Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule sowie die 

Mittelstufe des gymnasialen Bildungsgangs werden als aufeinander bezogene 

eigene Schulzweige geführt. Dies setzt  ab dem Jahrgang 7 mindestens eine 

Dreizügigkeit voraus. Bei einer Schülerzahl von unter 30 in der Jahrgangsbreite 

kann das unter der Vorgabe der Mindestwerte für die Größen der Klassen nicht 

organisiert werden.  

 

Aufgrund der geringen Einwahlzahlen in den letzten beiden Schuljahren sieht auch 

das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel  die notwendige 

Differenzierung des Unterrichts nach Beendigung der Förderstufe nicht mehr 

gewährleistet und hat die Eltern der aufgenommenen Schüler/innen darüber 

informiert, dass „möglicherweise in zwei Jahren, nachdem also ihr Kind die 

Förderstufe durchlaufen hat, kein Unterricht in der Klasse 7 mehr aufgenommen 

werden kann. Zumindest wird aber eine Differenzierung auf drei Niveaus 

(Hauptschul-, Real-, Gymnasialniveau) aufgrund der fehlenden Mindestschülerzahl 

nicht möglich sein. Dies kann für Ihr Kind einen Schulwechsel an ein andere Schule 

bedeuten.“  

 

Die Schülerzahlen sinken in der Joseph-von-Eichendorff-Schule seit 10 Jahren 

kontinuierlich. Große Anstrengungen der Schule und Unterstützung durch den 

Schulträger (Schulsozialarbeit, Wagonprojekt,  

Übergangsmanagement und weitere unterstützende Konzepte) haben zu keiner 

Veränderung geführt. Bereits im Genehmigungserlass zur 5. Fortschreibung des 

Schulentwicklungsplans mit Datum 8. November 2004 hat das Hessische 

Kultusministerium erste Auflagen erteilt und für die Joseph-von-Eichendorff-

Schule festgestellt, dass die Jahrgangsbreite der Schule zu gering für den Erhalt 

des Gymnasialzweigs ist. Weitere Auflagen folgten. Mit Bescheid vom 2. Juli 2013 

stimmt die Hessische Kultusministerin der 8. Teilfortschreibung „gemäß § 145 Abs. 

6 HSchG mit nachfolgend genannter Einschränkung und Auflage zu. Die 

planerische Vorbereitung für die Umwandlung der kooperativen Gesamtschule 

Joseph-von-Eichendorff-Schule in eine integrierte Gesamtschule nehme ich von 

der Zustimmung aus. Eine Sondergenehmigung zum Zweck der Entwicklung und 

Erprobung eines speziellen Integrationskonzepts kann nicht erteilt werden.“ 

Außerdem verbindet sie die Zustimmung „mit der Auflage, die planerische 

Grundlage für die Aufhebung einer der drei kooperativen Gesamtschulen, Joseph-

von-Eichendorff-Schule, Schule Hegelsberg oder Carl-Schomburg-Schule zu 

schaffen.“ Eine entsprechende Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans ist 

bis zum 31.10.2014 dem Hessischen Kultusministerium vorzulegen. 

 

Die Vorgaben des Beschlusses -101.17.1015 – der Stadtverordnetenversammlung, 

Schulstandort Joseph-von-Eichendorff-Schule, wurden umgesetzt.  
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3 von 3 Die Stadt hat fristwahrend am 2. August gegen das Land Hessen Klage 

eingereicht. Sie klagt gegen die Nichtgenehmigung der Umwandlung der Schule in 

eine Integrierte Gesamtschule einschließlich einer Sondergenehmigung für ein 

spezielles Integrationskonzept. Diese Klage hat jedoch keine aufschiebende 

Wirkung zur Erfüllung der bereits genannten Auflagen des Bescheids zur 8. 

Teilfortschreibung.  

 

Der Erhalt des Schulstandortes im Rahmen einer Verbundschule mit einer der 

anderen Kooperativen Gesamtschulen wurde geprüft. Dazu hat das 

Schulverwaltungsamt gemeinsam mit der Dezernentin, dem Staatlichen Schulamt 

Kassel und der Carl-Schomburg-Schule, der Schule Hegelsberg und der Söhre-

Schule Lohfelden jeweils mehrere Gespräche geführt. Nach Rücksprache mit dem 

Staatlichen Schulamt Kassel, der Schulleitung der Söhre-Schule und dem Landkreis 

Kassel wird die Söhre-Schule aufgrund ihres besonderen Profils in der Förderstufe 

als kein geeigneter Verbundpartner gesehen. Die Schule selbst lehnt einen Verbund 

ab. Die Carl-Schomburg-Schule und die Schule Hegelsberg wurden gebeten, in 

ihren Gremien zu beraten, zu prüfen und zu beschließen, ob sie eine 

Verbundlösung eingehen wollen. Beide Schulen haben einstimmig die Ablehnung 

aller Gremien hinsichtlich einer Verbundlösung mit der Joseph-von-Eichendorff-

Schule mitgeteilt. Letztendlich befürchten sie eine Gefährdung des eigenen 

Schulstandortes, weil eine Verbundlösung keine pädagogischen Vorteile habe. Das 

Staatliche Schulamt hat ebenfalls mitgeteilt, dass „Synergieeffekte einer 

Verbundlösung …nicht erkennbar“ sind. 

 

Die derzeitigen geringen Einwahlzahlen der Joseph-von-Eichendorff-Schule 

führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler nach Beendigung der Förderstufe 

die Schule nochmals wechseln müssen. Das ist Schülerinnen und Schülern und 

deren Eltern nicht länger zuzumuten. Auch ohne die Joseph-von-Eichendorff-

Schule gibt es in Kassel ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten für die 

Schulwahl. Die Kapazitäten der Kasseler Schulen  reichen auf absehbare Zeit für ein 

ausgewogenes Schulangebot nach § 144 HSchG aus. Die Joseph-von-Eichendorff-

Schule läuft mit dieser Entscheidung voraussichtlich zum  Schuljahr 2017/18 aus. 

Quereinsteiger von anderen Schulen können bis dahin in Absprache mit dem 

Staatlichen Schulamt analog der üblichen Verfahren aufgenommen werden, sofern 

keine neue Klasse gebildet werden muss.  

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 3. Februar 2014 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 

 

 
 

Von den drei genannten Schulen hat die Joseph-von Eichendorff-Schule die geringsten Schülerzahlen 

(siehe Grafik). Insbesondere in den letzten beiden Jahren ist die Einwahlzahl nochmal deutlich gesunken. 

 

Schule Einwahl 

2011/12 

Aufnahme 

2011/12 

Einwahl 

2012/13 

Aufnahme 

2012/13 

Einwahl 

2013/14 

Aktuell im 
Jahrgang 5 

Carl-Schomburg-Schule 51 63 80 93 71 88 

Schule Hegelsberg 75 82 62 76 65 72 

Joseph-von-Eichendorff-

Schule 

53 61 33 28 28 25 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1186 

 

 

 

Schulstandort Bettenhausen erhalten 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für den Erhalt des 

Schulstandorts Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen aus. 

Der Magistrat wird beauftragt,  

1. entsprechend des gültigen Schulentwicklungsplans dafür Sorge zu tragen, 

dass Einwahlen für den Jahrgang 5 des Schuljahres 2014/15 an die JvES 

organisiert werden und die Eltern der Grundschulen entsprechend 

informiert werden. 

2. für die Umsetzung einer Verbundlösung mit der Carl-Schomburg-Schule 

umgehend ein Mediationsverfahren durchzuführen, um eine möglichst hohe 

Akzeptanz bei allen Beteiligten für eine Verbundlösung zu erreichen. 

3. einen Maßnahmenplan vorzulegen, wie entstehende Nachteile (erhöhter 

Verwaltungsaufwand, Schulentwicklung) einer Verbundlösung im Rahmen 

der kommunalen Zuständigkeit, auch  durch erhöhte Zuweisung städtischer 

Mittel,  abgefangen werden können.  

4. mit dem HKM in Verhandlungen bezüglich einer Sonderregelung im 

Zusammenhang mit einer etwaigen Verbundlösung einzutreten. Diese soll 

vor allem eine erhöhte personelle Ausstattung zum Ziel haben. 

 

 

Begründung: 

 

Die vom Hessischen Kultusministerium als Option benannte Verbundlösung ist 

auch aufgrund der damit verbundenen personellen Unterversorgung für die in 

Frage kommenden Schulen von diesen abgelehnt worden.  

Die Kasseler Linke sieht in dieser personellen Unterversorgung ein wesentliches 

Hindernis für den Erhalt des Schulstandortes in Bettenhausen. 
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2 von 2 Der dortige Schulstandort ist sowohl für die Entwicklung des Stadtteils (einziger 

Schulstandort der Sekundarstufe I), als auch für die gesamtstädtische 

Bildungslandschaft von herausragender Bedeutung. Die bisherigen Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung zum Erhalt der Joseph-von-Eichendorff-Schule 

sind eindeutig.  

Zum Erhalt des Schulstandortes müssen alle denkbaren Optionen in Erwägung 

gezogen werden, finanzielle Überlegungen dürfen hier nicht maßgeblich sein.  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1193 

 

 

 

Erhalt Joseph-von-Eichendorff-Schule 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Kassel bekräftigt alle Beschlüsse, die im 

Zusammenhang mit dem Erhalt der Joseph-von-Eichendorffschule von ihr gefasst 

wurden und fordert den Magistrat auf, diese entsprechend umzusetzen. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1204 

 

 

 

Bildungslandschaft im Stadtteil Bettenhausen weiterentwickeln 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, wie die Bildungslandschaft im Stadtteil 

Bettenhausen unter Berücksichtigung der verschiedenen vorhandenen schulischen und 

außerschulischen Bildungsangebote so weiter entwickelt werden kann, dass ein 

angemessenes Mittelstufenangebot dauerhaft gesichert wird. Auf Grund der 

existierenden Angebote und der zu erwartenden Bedarfe soll hierbei insbesondere ein 

Modell für inklusive Bildung und Beschulung geprüft und ggf. entwickelt werden. 

 

An der Prüfung und Entwicklung eines solchen Modells soll neben staatlichem 

Schulamt, der Schulverwaltung und den Bildungseinrichtungen im Stadtteil 

insbesondere auch die Jugendhilfe beteiligt werden. 

 

Die Ergebnisse sollen im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung vorgestellt werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anke Bergmann 

 

 

 

Christian Geselle Dieter Beig  

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Inklusion in Kassel umsetzen 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, sich für die Stadt Kassel, stadtweit oder stadtteilbezogen, 

in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen zur Inklusion im Bereich Kinder 

und Jugendliche, als Modellregion Inklusion bei der hessischen Landesregierung zu 

bewerben. Der Magistrat möge die hierfür notwendigen Gespräche mit den Schulen und 

sonstigen Kooperationspartnern führen. Ein Zwischenbericht über den Stand der 

Bewerbung bzw. den Verlauf der Gespräche soll im Ausschuss für Schule, Jugend und 

Bildung erfolgen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Dr. Martina van den Hövel-Hanemann 

 

 

 

Christian Geselle Dieter Beig  

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.1171 

 

 

 

Zielkostenmanagement bei öffentlichen Bauprojekten 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Maßnahmenkatalog zur Optimierung der 

Planung, Vorbereitung, Organisation und Ausführung bei städtischen Bauprojekten mit 

dem Ziel größtmöglicher Kostensicherheit bei der Projektabwicklung zu erarbeiten. Auf 

Grundlage einer konsequenten Anwendung bauvertraglich zulässiger Regelungen mit 

Auftragnehmern - wie z.B. Kostenvorgaben als Beschaffenheitsvereinbarungen - und 

Sicherstellung größtmöglicher Eingriffsmöglichkeiten im Abweichungsfall wird 

zukünftig durch stringente Überwachung die Einhaltung von klar definierten 

Kostenvorgaben gesteuert. Bei auftretenden Kostensteigerungen ist regelhaft eine 

Problemanalyse und Ursachenkategorisierung sowie die klare Benennung der 

Verantwortlichkeiten vorzunehmen. Über das Ergebnis ist im Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

Die Kosten eines Bauprojektes sind sowohl als Grundlage für eine Investitionsentscheidung 

als auch in Bezug auf die Frage der Wirtschaftlichkeit bzw. der Sinnhaftigkeit einer 

Baumaßnahme von herausragender Bedeutung. Dass vor allem im Bereich der öffentlichen 

Hand der Umfang von Baukostensteigerungen ein großes Problem darstellt, hat zwar 

komplexe, aber immer auch systemimmanente Ursachen. Langwierige Verfahren von der 

Budgetierung bis zur Bauausführung, verschiedene Zuständigkeiten, unzureichende 

Personalkapazitäten, fehlendes Kostenbewusstsein, unzureichende Kontrolle sowie Fehler 

bei Planung, Vorbereitung, Organisation und Ausführung öffentlicher Baumaßnahmen 

kosten Millionen an öffentlichen Mitteln, welche für andere notwendige Investitionen nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Auch in Kassel gab es in den letzten Jahren Projekte mit 

erheblichen Kostensteigerungen (Auebad, Stadtmuseum, Hafenbrücke etc.), welche zu 

teilweise harscher Kritik in der Öffentlichkeit geführt haben. Es ist deswegen notwendig 

und sinnvoll, dass der Magistrat hier mit allen Mitteln gegensteuert. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1178 

 

 

 

Bauüberwachung Museum "Grimm-Welt-Kassel" 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Für das bereits im Bau befindliche Museum „Grimm-Welt Kassel“ als einem der großen 

städtischen Bauprojekte wird zur Vermeidung von erneut auftretenden 

Kostenexplosionen sofort ein baubegleitendes Projektkontrollmanagement eingerichtet. 

Das Controlling überprüft permanent die wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung, 

sowie sämtliche bautechnischen Vorgehensweisen im Detail und in zeitlicher Abfolge, 

um ggf. Korrekturen vornehmen zu können. Damit kann rechtzeitig auf Mängel in der 

Ausführungsphase, Fristüberschreitungen und ausufernden Kostenentwicklungen 

reagiert werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1194 

 

 

 

Energiewende 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung ist empört und entsetzt angesichts der Aussagen 

von Bundeswirtschafts- und energieminister Gabriel, den Ausbau von Solar-, Wind- 

und Biogasanlagen deutlich zu verlangsamen und die Einspeisevergütungen drastisch zu 

reduzieren. 

Damit wird die nordhessische Energiewende mit dem Ziel, bis 2025 die 

Stromversorgung aus der Region mit regenerativer Energie zu ermöglichen, nicht 

erreicht werden können. Ein ökonomisches und ökologisches Erfolgsmodell für 

Nordhessen soll zu Grabe getragen werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1222 

 

 

 

Auswirkungen der Reform des EEG in der Stadt Kassel und in der Region 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat der Stadt Kassel, die 

Auswirkungen des Eckpunktepapiers der Bundesregierung zur Reform des EEG auf 

die Investitionsentscheidungen der Städtischen Werke AG zum Ausbau erneuerbarer 

Energien, insbesondere im Bereich von Windenergie an Land sowie Solar- und 

Bioenergie im Ausschuss für Umwelt und Energie darzustellen. 

2. Der Magistrat wird weiterhin gebeten, in der ersten Jahreshälfte 2014 eine 

Anhörung zu den regionalen Auswirkungen der geplanten Reform des EEG zur 

Energiewende zu organisieren. 

Zu dieser Anhörung sollen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen der 

entsprechenden Branche, Handwerksbetriebe, Bürgerenergiegenossenschaften der 

Region sowie das dENet eingeladen werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völler 

 

 

 

Christian Geselle Dieter Beig  

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 

 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
 

5. Februar 2014 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1197 

 

Neue Millionen für Investitionen in den Flughafen Calden 

 

Anfrage 
 

Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele Millionen sind im Wirtschaftsplan 2014 der Flughafen GmbH für 

Investition veranschlagt? 

2. Welche konkreten Investitionen sollen mit den ausgewiesenen Millionen des 

Investitionsplans 2014 erfolgen? 

3. Wie viele Millionen sind im Investitionsplan 2014 der Flughafen GmbH für den 

Grunderwerb veranschlagt? 

4. Welche Fläche  in welcher Lage soll mit den veranschlagten Millionen für den 

Grunderwerb gekauft werden? 

5. Wem gehören die Grundstücke aktuell? 

6. Für welche Zwecke sollen diese Grundstücke erworben werden? 

7. Wer soll die neuen Millionen Euro Investitionskosten bezahlen? 

8. Wurde das Versprechen von 2010 verbindlich umgesetzt: „ Aufgrund des 

nachdrücklichen Wunsches der kommunalen Gesellschafter werden die Anteile des 

Landkreises Kassel, der Stadt Kassel sowie der Gemeinde Calden in dieser Höhe 

festgeschrieben die Kommunalen Anteilseigner von weiteren Investitionskosten für 

den Neubau freizustellen“ (Vorlage 101.16.1752 mit 47 zu 13 Stimmen in der 

Stadtverordnetenversammlung am 28.6.2010 beschlossen)? 

9. Wie sieht der rechtswirksame Verteilungsschlüssel der Investitionskosten für den 

Flughafen Calden aktuell aus?   

10. Wieviel Geld hat die Stadt Kassel bisher für den Flughafenneubau in Calden 

bezahlt? 

11. Wie hoch ist die gesamte Summe der Investitionen für den Flughafenneubau in 

Calden inklusive der für 2014 geplanten Gelder? 

12. Wie hoch wird ist der prognostizierte Jahresverlust der Flughafen GmbH für 2014? 

13. Wie hoch ist der Anteil der Stadt Kassel an diesen Verlusten? 

14. Wie kann der Magistrat den Grundsatz der Haushaltsehrlichkeit gewahrt sehen 

angesichts seiner Darstellung von lediglich 370.000 Euro Verlustübernahme für 

den Flughafen in dem am 9.12.2013 beschlossenen Haushaltsplan der Stadt Kassel 

(in der Änderungsliste des Magistrats im Dezember war die Zahl ebenfalls nicht 

korrigiert worden)? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1199 

 

 

 

Hessisches Presse Gesetz 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Hessische Gesetz über Freiheit und Recht der 

Presse (HPresseG) einzuhalten und insbesondere Anfragen der Presse zeitnah und 

vollständig zu beantworten.  

 

 

Begründung: 

 

Zur Begründung verweisen wir auf § 3 HPresseG: 

 

(1) Die Behörden sind verpflichtet, der Presse die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Sie 

können eine Auskunft nur verweigern, 

 

1. soweit durch sie die sachgemäße Durchführung eines straf- oder 

dienststrafgerichtlichen Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden 

könnte, 

2. soweit Auskünfte über persönliche Angelegenheiten einzelner verlangt werden, an deren 

öffentlicher Bekanntgabe kein berechtigtes Interesse besteht, und 

3. soweit Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, durch ihre vorzeitige öffentliche 

Erörterung vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnten. 

 

(2) Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Tagespresse überhaupt, an diejenige 

einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes periodisches Druckwerk allgemein 

verbieten, sind unzulässig. 

 

(3) Der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlangen, dass ihm 

deren amtliche Bekanntmachungen gegen Vergütung der Übermittlungskosten nicht später 

als seinen Mitbewerbern zur Verwendung zugeleitet werden.  

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

gez. Dr. Bernd Hoppe 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.871 

 

 

 

Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, mündlich zum Bericht des Revisionsamtes 

betreffend „Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte“ vom 11.04.2013 Stellung zu 

nehmen. 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie künftig 

sichergestellt werden soll, dass innerhalb der Stadtverwaltung derartiges 

Fehlverhalten ausgeschlossen ist. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.897 

 

 

 

Schulbus Heidewegschule 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Nachmittagsfahrten des durch die KVG 

betriebenen Schulbusses an der Heidewegschule, auch in Zukunft sicher zu stellen. 

Mit der KVG sind entsprechende Gespräche zu führen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1164 

 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/56 "Bahnhof Bettenhausen"  

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen Leipziger Straße und Söhrestraße – ehemaliges Gelände 

Bahnhof Bettenhausen mit angrenzenden Gewerbeflächen – soll gemäß § 30 

Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 

 

Ziel der Planung ist, auf suboptimal genutzten bzw. brach fallenden Grundstücken eine 

neue städtebauliche Ordnung mit gemischten Nutzungen zu erreichen, die die 

angrenzende kleinteilige gewerbliche und gemischte Nutzung des sich nach Süden 

anschließenden Gewerbegebiets ergänzt und fortführt.“ 

 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13.01.2014 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Geltungsbereiches (Anlage 2) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/56 „Bahnhof Bettenhausen“ 1. Änderung

(Aufstellungsbeschluß)

E r l ä u t e r u n g

Der Bebauungsplan hat das Ziel, die städtebauliche Ordnung in dem gewerblich und gemischt genutz-

ten Baugebiet herzustellen und unterschiedliche Nutzungsanforderungen stadtteilverträglich zu steu-

ern.

Das Plangebiet ist überwiegend von eisenbahntypischen Nutzungen und Gebäuden geprägt, die heute

teilweise brach gefallen sind bzw. eine (zum Teil temporäre) Nachnutzung erfahren. Entlang der Leipzi-

ger Straße befinden sich straßenbegleitend überwiegend eingeschossige Gebäude, die in ihrer Bau-

struktur zum Teil einen provisorischen Eindruck hinterlassen. Der Bereich ist von kleinteiligen, typi-

schen Ausfallstraßen-Nutzungen wie Automobildienstleister, Kiosken und sonstigen kleinen Dienst-

leistungs-, Einzelhandelsangeboten sowie gewerblichen Betrieben geprägt.

Innerhalb und im südlichen Bereich des Plangebiets befinden sich neben den in Betrieb befindlichen Ei-

senbahnanlagen Speditionsunternehmen sowie Lager- und Bürogebäude, die teilweise nur temporär

genutzt werden. Ein großer Bereich ist leerstehend bzw. brach gefallen.

Für einen Teil der Grundstücke im Plangebiet bestanden in der Vergangenheit Nutzungsnachfragen

(Vergnügungsstätten, Beherbergungsbetriebe), die mit dem bestehenden Planungsrecht (unbeplanter

Innenbereich nach § 34 BauGB) nur schwer zu steuern waren und aus städtebaulicher Sicht für die

Entwicklung des Bereichs innerhalb des Stadtteils Bettenhausens als unverträglich einzustufen sind.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine städtebauliche Zielsetzung formuliert werden, die

eine Aufwertung des Planbereichs ermöglicht und langfristige Nutzungsperspektiven rechtlich absi-

chert. Unmittelbar entlang der Leipziger Straße wird eine gewerbliche Nutzung (Handwerk, Dienstleis-

tungen, Gastronomie) angestrebt, im Bereich der Söhrestraße und im rückwärtigen Bereich des Plan-

gebiets eine gewerbliche und gemischte Nutzung.

Vergnügungsstätten und Beherbergungsbetriebe werden als zukünftige Nutzungen ausgeschlossen, da

diese Nutzungen nicht mit der zukünftig angestrebten Entwicklung des Plangebietes vereinbar sind.

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um einerseits die städtebaulichen

Entwicklungsziele planungsrechtlich zu sichern und andererseits zu frühe Nutzungsfestlegungen zu

verhindern, die den künftigen Festsetzungen entgegenstehen könnten.

gez.

Flore

Kassel, 03.01.2014
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Vorlage Nr. 101.17.1167 

 

 

 

Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die beigefügte Neufassung der 

‚Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 

Auszahlungen‘.“  

 

Begründung: 

 

Bei Haushaltsansatzüberschreitungen, die durch zweckgebundene Mehrerträge oder 

Mehreinzahlungen gedeckt werden, ist § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO) nicht 

anzuwenden. 

 

Um der gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, wurde die Verfahrensweise für die 

Bereitstellung zweckgebundener Mittel geändert. Die Richtlinie über die Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist anzupassen. 

 

Der Wortlaut der Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zur HGO 

(Seite -8-) ist in der Anlage beigefügt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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zung einzubeziehen. Anlage 
 

 

Auf Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
 

17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 456) wird hingewiesen. 
 

 

 

Zu § 100: Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen dungen und Auszahlungen  
 

 

 

1. § 98 Abs. 2 HGO ist im Verhältnis zu § 100 HGO die vorrangige Vorschrift. 
 

 

 

2. § 100 HGO ist nicht anzuwenden, wenn 
 

 

 

a) die Haushaltsansatzüberschreitungen durch zweckgebundene Mehrerträge (§ 19 
 

GemHVO) oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) gedeckt werden 

können, 

 

 

b) Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung stehen (§ 21 GemHVO). 
 

 

 

3. Die Verpflichtung zur Deckung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwen- 

dungen und Auszahlungen ergibt sich aus dem Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 92 

Abs. 3 HGO). 
 

 

 

4. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen müssen unvorhergesehen und unabweisbar sein. 
 

War zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung bereits bekannt, 

dass eine Aufwendung bzw. Auszahlung im Laufe des Haushaltsjahres zu leisten sein 

wird, und wurde dafür trotzdem kein Ansatz im Haushaltsplan vorgesehen, ist diese Über- 

schreitung nach § 100 HGO nicht zulässig. 

Unabweisbarkeit bedeutet, dass die Aufwendung bzw. Auszahlung für die Weiterführung 

einer kommunalen Aufgabe erforderlich ist. 

 

 

5. Die Gemeindevertretung kann bestimmen, in welchen Fällen sie selbst über die Bewilli- 

gung von Haushaltsansatzüberschreitungen entscheiden will. Dabei sollten möglichst 

betragliche Wertgrenzen festgelegt werden. 

 

 

6. Sind die Haushaltsansatzüberschreitungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, ist 

die Zuständigkeit der Gemeindevertretung gegeben. Im Zweifel ist ihre Zustimmung ein- 

zuholen, damit keine Konflikte zwischen den Gemeindeorganen entstehen. 
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Richtlinien für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen  
 

1. Allgemeines 
 

Grundlage für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen ist der § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO).  

 
2. Zuständigkeiten 
 
2.1. Zuständig für die Bewilligung ist: 
 
2.1.1. Die Dezernentin/der Dezernent bei überplanmäßigen Aufwendungen im 

Ergebnishaushalt für den Bereich des jeweiligen Dezernats bis einschl. 15.000 € je 
Sachkonto/Kostenstelle bzw. Einzelmaßnahme im Haushaltsjahr. 

 
2.1.2. Bei Ämtern, die im Rahmen der Neuregelung von § 133 HGO Steuerungsmodelle 

erproben, kann der Amtsleiterin/dem Amtsleiter die Zuständigkeit für die Bewilligung 
über- und außerplanmäßiger Aufwendungen gem. Ziffer 2.1.1 übertragen werden. 
Hierüber entscheidet die Fachdezernentin/der Fachdezernent im Einvernehmen mit 
dem Stadtkämmerer/der Stadtkämmerin. 

 
2.1.3. Der Stadtkämmerer/die Stadtkämmerin bei über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt für den gesamten Bereich 
der Verwaltung 
a) bis einschl. 25.000 € je Sachkonto/Kostenstelle bzw. Einzelmaßnahme im 

Haushaltsjahr (einschließlich bereits gem. Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 bewilligter Be-
träge) 

b) in unbeschränkter Höhe 
• für Leistungen aufgrund zweckgebundener und rechtlich gesicherter Erträge 

oder Einzahlungen, 
• für Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten, 
• bei Mehraufwendungen und Auszahlungen, die sich aus Abschlussbuchungen 

ergeben. 
 
2.1.4. Der Magistrat bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 

einschließlich 50.000 € für die einzelne Maßnahme. In Fällen, die keinen Aufschub 
dulden, bis zum Betrag von 100.000 €. 

 
2.1.5. In allen in Ziffern 2.1.1 bis 2.1.4 nicht erfassten Fällen obliegt die Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen der Stadtverordneten-
versammlung. Dies trifft unabhängig von Wertgrenzen auch dann zu, wenn 
• nicht zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen zur Deckung ver-

wendet werden müssen; 
• Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden; 
• bei Einzelmaßnahmen, die sich auf mehrere Sachkonten/Kostenstellen auswirken 

und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden 
100.000 € übersteigt; 

• ein (freiwilliger) Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll. 
 
2.1.6. Während der Ferienzeit, in der die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-

sammlung nicht sichergestellt werden kann, wird die Zuständigkeit für die Bewilligung 
unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen dem Magistrat übertragen. 



Anlage 1 

Seite 2 von 4 

 
3. Begriffsbestimmung 
 

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 58 Ziffer 6 Ge-
meindehaushaltsverordnung (GemHVO) Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren 
Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren 
übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind. 
 
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 58 Ziffer 32 
GemHVO Aufwendungen und Auszahlungen, die die Ermächtigungen im 
Haushaltsplan und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. 
 
Zweckgebundene Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 19 GemHVO 
Aufwendungen und Auszahlungen, die zwar zu einer Haushaltsansatzüberschreitung 
führen, jedoch durch entsprechende Mehrerträge oder Mehreinzahlungen gedeckt 
sind und daher nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. 

 
4. Bewilligungsvoraussetzung 
 
4.1. Reichen die bei einem Sachkonto/Kostenstelle bewilligten Ermächtigungen trotz 

sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus bzw. tritt im Laufe des Haushaltsjahres ein 
(zusätzlicher) unvorhergesehener, unabweisbarer Bedarf ein, so kann - wenn die 
Finanzierung gesichert ist (Einsparung bei anderen Ermächtigungen für Auf-
wendungen oder Auszahlungen bzw. Mehrerträge oder Mehreinzahlungen) - eine 
über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung und/oder Auszahlung bewilligt werden. 

 
4.2. Für Sachkonten innerhalb eines Budgets kommt die Bewilligung überplanmäßiger 

Aufwendungen und Auszahlungen erst dann in Betracht, wenn über die Ermächti-
gungen dieses Budgets bereits voll verfügt ist. 

 
4.3. Die Bewilligung muss vor Durchführung der Maßnahmen erfolgen. 
 
5. Deckung der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen 
 
5.1. Anträgen auf Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Mitteln kann grundsätz-

lich nur stattgegeben werden, wenn das antragstellende Fachamt entsprechende 
Wenigeraufwendungen oder Wenigerauszahlungen aus seinem 
Zuständigkeitsbereich oder aus dem Dezernat als Deckung vorschlagen kann. 

 
5.2. Als Deckung können nicht eingesetzt werden:  

• Wenigeraufwendungen bzw. Wenigerauszahlungen, die Wenigererträge bzw. 
Wenigereinzahlungen nach sich ziehen, in Höhe des Wenigeraufkommens 

• Mehrerträge oder Mehreinzahlungen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel 
(in Ausnahmefällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung) 

• Innere Verrechnungen. 
 

Mehrerträge oder Mehreinzahlungen können als Deckungsmittel nur dann eingesetzt 
werden, wenn mit ihrem Eingang sicher zu rechnen ist. 
Als Deckungsmittel angebotene Wenigeraufwendungen und Wenigerauszahlungen 
müssen zu sicheren Einsparungen führen. Die Beträge werden sofort nach Bewilligung 
der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch das Amt 
Kämmerei und Steuern gesperrt. 

 
5.3. Können in Ausnahmefällen Deckungszusagen nach Bewilligung nicht eingehalten 

werden, so ist das Dezernat und das Amt Kämmerei und Steuern unverzüglich 
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schriftlich mit ausführlicher Begründung zu unterrichten und ein neuer Deckungsvor-
schlag zu unterbreiten. Das Amt Kämmerei und Steuern führt eine Entscheidung des 
Stadtkämmerers/der Stadtkämmerin über das weitere Verfahren herbei. Der 
Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben. 

 
6. Vorläufige Haushaltsführung 
 

Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO sind die Ziffern 
2.1.1 bis 2.1.3 nicht anzuwenden. 

 
7. Antrags-/Bewilligungsverfahren 
 
7.1. Das Bewilligungsverfahren ist unverzüglich einzuleiten, sobald über- oder außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erkennbar werden und die Voraus-
setzungen der Ziffer 4 gegeben sind. 

 
7.2. Die Anträge, die Begründung und die Bewilligungsverfügung sind so auszufüllen, dass 

sie als Druckvorlage für die Information des Magistrats bzw. der Stadtverord-
netenversammlung verwendet werden können. 

 
7.3. Anträge auf überplanmäßige Aufwendung des Ergebnishaushalts nach Ziffer 2.1.1 

und 2.1.2 sind mit Vordruck (Anlage) an die Dezernentin/den Dezernenten bzw. die 
Amtsleiterin/den Amtsleiter zu richten 

 
7.4. Liegt die Zuständigkeit für die Bewilligung nach Ziffer 2.1.1 bei der Dezernentin/dem 

Dezernenten bzw. nach Ziffer 2.1.2 bei der Amtsleiterin/dem Amtsleiter, prüft sie/er 
die beantragte Mehraufwendung und den Deckungsvorschlag auf die Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 100 HGO und dieser Richtlinien. 

 
7.5. Nach der Bewilligung sind dem Amt Kämmerei und Steuern zwei Ausfertigungen des 

Antrages zu übersenden. Der Antrag ist jeweils doppelseitig auszudrucken. Nach 
Prüfung durch das Amt Kämmerei und Steuern wird dieser an das Revisionsamt bzw. 
den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung zur Unterrichtung weiter 
geleitet. 

 
7.6. Liegt die Zuständigkeit für die Bewilligung nach Ziffer 2.1.3 bis 2.1.6 beim Stadt-

kämmerer/der Stadtkämmerin bzw. dem Magistrat oder der Stadtverordnetenver-
sammlung, sind die Anträge in doppelter Ausfertigung dem Amt Kämmerei und 
Steuern zu übersenden. Von dort wird das weitere Verfahren (Prüfung, Herbeiführen 
einer Entscheidung bzw. Unterrichtung der städtischen Gremien und des Revision-
samtes) eingeleitet. 

 
7.7. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5 € gelten als 

bewilligt. Sie sind ohne ein formelles Antrags- und Bewilligungsverfahren vom Amt 
Kämmerei und Steuern mit entsprechender Deckung in das Sachkonto einzugeben. In 
die Beschlussvorlagen an Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sind diese 
Beträge mit entsprechendem Hinweis aufzunehmen. 

 
8. Unterrichtung des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung 
 

Die Bewilligungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen zu 
den Ziffern 2.1.1 bis 2.1.3 sind dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung, 
die Bewilligungen nach den Ziffern 2.1.4 und 2.1.6 sind der Stadtverord-
netenversammlung zur Kenntnis zu geben. 
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9. In-Kraft-Treten 
 

Diese Richtlinien treten am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft. 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 

16. Januar 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1177 

 

 

 

Radwegeverbindung von Rothenditmold in die Innenstadt 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Zuge der neuen Erschließung des zukünftigen 

Iwes-Geländes am Nordflügel des Hauptbahnhofs sicherzustellen, dass die 

Radwegeverbindung zwischen Rothenditmold und der Innenstadt über das Gelände 

geführt wird. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 

 

 

 

Christian Geselle Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 

 



Magistrat-Grundstückskommission 
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Vorlage Nr. 101.17.1183 

 

 

 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Harleshausen 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag zur Überweisung in den Grundstücksausschuss zur endgültigen Beschlussfassung 

 

 

Der Grundstücksausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Verkauf von zwei etwa 750 und etwa 800 m² großen Teilstücken des 

Flurstücks 36/41, Flur 3, Gemarkung Harleshausen, zum Höchstgebot wird 

zugestimmt.  

Der Kaufpreis enthält den Erschließungsbeitrag nach §§ 127 ff BauGB. 

 

2. Der Liegenschaftsdezernent wird zur rechtsverbindlichen Umsetzung mit dem 

jeweiligen Interessenten entsprechend der Rangfolge der Höhe der 

Kaufpreisangebote ermächtigt. 

 

3. Dem Grundstücksausschuss ist über den erfolgten Verkauf zu berichten.“ 

 

 

Die Erläuterung der Vorlage ist als Anlage beigefügt. 

 

Die Grundstückskommission wird die Vorlage in ihrer Sitzung am 18. Februar 2014 

behandeln. 

 

     Hinweis: 
     Beschlossen in der Sitzung der Grundstückskommission 

     am 18. Februar 2014 

Dr. Jürgen Barthel 

Stadtkämmerer 
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Vorlage Nr. 101.17.1187 

 

 

 

Kooperation Kasseler Archive 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, über die seit 2013 beratende Arbeitsgruppe aus 

Vertretern in Kassel ansässiger Archive – darunter die Stadt Kassel – in der nächsten 

Sitzung des Ausschusses für Kultur zu berichten. Darüber hinaus sollen die Ziele, die 

Magistrat und Kulturamt mit dieser Beteiligung an dieser Arbeitsgruppe für das 

Stadtarchiv verfolgen, dargelegt werden. Der Ausschuss soll auch in der Zukunft zeitnah 

über die weiteren Gespräche und Beratungen der Arbeitsgruppe informiert werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1195 

 

 

 

Städtische Werke Netz + Service GmbH 

Gründung der Niestetal Netz GmbH 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Gründung der Niestetal Netz GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft 

der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem Stammkapital von 25 T€ 

wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage) 

zugestimmt. 

 

2. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Niestetal Netz GmbH 

an die Gemeinde Niestetal oder an eine Beteiligungsgesellschaft der Gemeinde 

Niestetal bis zu einer Höhe von maximal  74,9 % wird zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller 

Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 

 

Begründung: 

 

Ausgangslage 

 

Seit dem Wachstumsbeschluss der Kasseler Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 

2007 ist auch die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) bestrebt, ihr Tätigkeitsfeld 

zu erweitern. Gerade für Netzbetreiber ist der Gewinn neuer Konzessionen die einzige 

Möglichkeit, ihren Tätigkeitsbereich wesentlich auszuweiten. Deshalb nimmt die NSG in 

Nordhessen an dem intensiven Wettbewerb um die Vergabe der Strom- und 

Gasnetzkonzessionen teil.  

 

Die Gemeinde Niestetal hat in ihrer Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger im 

April 2012 das Verfahren zur Vergabe der Stromnetzkonzessionen eröffnet. Bei einem 

reinen Konzessionsvertrag sind die Gestaltungsspielräume für die Interessenten allerdings 

durch die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) sehr begrenzt und die Unterschiede 

zwischen den Angeboten der einzelnen Wettbewerber oft nur marginal. Die Städtische 

Werke Aktiengesellschaft (STW) und die NSG bieten deshalb Kooperationsmodelle an, mit 

denen Kommunen eigenverantwortlich die zukünftige Energieversorgung gestalten 

können.  
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Nach Prüfung aller eingegangenen Angebote hat sich die Gemeinde Niestetal für das 

Kooperationsmodell der STW und NSG entschieden. Dieses Modell sieht den Aufbau einer 

Netzgesellschaft durch die NSG und der Gemeinde Niestetal bzw. einer gemeindeeigenen 

Beteiligungsgesellschaft (nachfolgend „Beteiligungsgesellschaft Niestetal“ genannt) vor – 

die Niestetal Netz GmbH  (Arbeitstitel) . 

 

 

 
 

 

 

 

Entwicklungsperspektiven für die Städtische Werke Netz + Service GmbH 

 

Die NSG erhält durch ihre Beteiligung an der Niestetal Netz GmbH die Möglichkeit, ihr 

bisheriges Versorgungsgebiet zu erweitern und die bestehenden Aufgaben dauerhaft zu 

sichern. 

 

Das Versorgungsgebiet der Gemeinde Niestetal lässt sich durch ihre unmittelbare 

Nachbarschaft zum Versorgungsgebiet der Stadt Kassel reibungslos in die bestehenden 

Prozesse integrieren. Gerade durch die geografische Nähe können Synergien gezielt 

genutzt werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Konzessionsbewerbungen betreibt die 

NSG bereits das Gasversorgungsnetz im Niestetaler Ortsteil Sandershausen. Die NSG geht 

davon aus, dass durch eine Beteiligung an der Niestetal Netz GmbH der Gasnetzbetrieb 

durch die NSG im Rahmen eines Pachtmodells fortgeführt werden kann und ein Verkauf 

des Gasnetzes vermieden wird. Die Niestetal Netz GmbH wird darüber hinaus versuchen, im 

Rahmen eines transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens gemäß § 46 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) auch die Konzession für das Gasversorgungsnetz im 

Ortsteil Heiligenrode zu erlangen und so das Versorgungsgebiet zu erweitern. Die bisherige 

Konzession mit dem Altkonzessionär E.ON Mitte AG ist bereits im Februar 2013 

ausgelaufen. 

 

Bereits heute organisiert die NSG gemeinsam mit der Gemeinde Niestetal den Betrieb der 

Straßenbeleuchtung. Durch das Engagement in einem neuen Versorgungsgebiet entstehen 

Möglichkeiten, weitere technische Dienstleistungen als Ergänzung zum regulierten 

Netzbetrieb im Netzgebiet der Gemeinde Niestetal anzubieten. Hierzu zählen u. a. die 

Wärmeversorgung über KWK- und/oder EEG-Anlagen sowie Contractingmodelle.  

 

 

Abbildung 1: Geografische Lage der Gemeinde Niestetal 
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Die Umsetzung des Beteiligungsmodells wird in zwei Arbeitsschritten realisiert. Zunächst 

wird die Netzeigentumsgesellschaft Niestetal Netz GmbH mit einem Stammkapital in Höhe 

von 25.000 € durch die NSG nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die NSG 

wird anschließend das Anlagevermögen des Gasversorgungsnetzes für den Ortsteil 

Sanderhausen als Sacheinlage in die Gesellschaft einbringen. Die Bewertung des Gasnetzes 

erfolgt auf Basis des regulatorischen Restwertes (Übernahmewert). Der endgültige 

Übernahmewert wird durch eine von den Vertragspartnern einvernehmlich bestimmte 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt.  

Erst nach erfolgreicher Gründung erwirbt die Gemeinde Niestetal bzw. die 

Beteiligungsgesellschaft Niestetal 1% der Gesellschaftsanteile von der NSG. Nach 5, 9, 13 

und 17 Jahren nach Gesellschaftsgründung hat die Beteiligungsgesellschaft Niestetal die 

Möglichkeit, weitere Anteile von der NSG bis zu einer maximalen Beteiligung von 74,9 % zu 

erwerben. Soweit die Gemeinde Niestetal bzw. die Beteiligungsgesellschaft Niestetal ihren 

Anteil an der Niestetal Netz GmbH auf mindestens 25,1 % aufstockt, hat sie das Recht, 

einen Geschäftsführer zu stellen. Der Kaufpreis für die Gesellschaftsanteile setzt sich im 

Wesentlichen aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital, der dann im Eigentum der 

Niestetal Netz GmbH befindlichen Versorgungsnetze, dem anteiligen Kaufpreisrisiko sowie 

etwaiger Ertragswerte nach IDW S1 netzfremder Sparten zusammen. 
 

Gesellschaftszweck ist die Errichtung, der Erwerb und Betrieb von Leitungs- und 

Versorgungsnetzen. Darüber hinaus sind noch weitere Tätigkeitsfelder denkbar. Hierzu 

gehören insbesondere Leistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation 

und Ausbau der Straßenbeleuchtung. Grundsätzlich sind die wesentlichen Punkte der 

Geschäftsbeziehung zur Gründung und zum Betrieb der Niestetal Netz GmbH im 

Konsortialvertrag geregelt. Der Inhalt des Konsortialvertrages liegt dem Aufsichtsrat der 

STW vor.  

 

 
 Abbildung 2: Die Niestetal Netz GmbH in der Startphase 
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Nach Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages zur Gründung der Niestetal Netz GmbH 

wird ebenfalls der Stromkonzessionsvertrag zwischen der Niestetal Netz GmbH und der 

Gemeinde Niestetal abgeschlossen. Die Übertragung der Stromnetzkonzessionen 

berechtigt die Niestetal Netz GmbH zu Netzkaufverhandlungen mit dem Altkonzessionär. 

 

Nach Abschluss der Kaufverhandlungen wird eine auf dem Verhandlungsergebnissen 

beruhende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dem Aufsichtsrat der NSG zur Beschlussfassung 

vorgelegt. Die Entscheidung über den Kauf der Stromnetze bedarf dann eines separaten 

Aufsichtsratsbeschlusses. 

 

Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 

vorgeschriebenen Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer 

(HWK) und der Industrie- u. Handelskammer Kassel (IHK) angefordert. Vor der 

Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das 

Ergebnis entsprechend informiert. 

 

Die Gemeinde Niestetal hat in der Sitzung der Gemeindevertretung am 5. Dezember 2013 

einen gleichlautenden Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat der NSG hat in seiner Sitzung am 

20. November 2013 der Neugründung  zugestimmt.  

 

In den gewählten Strukturen liegen die wirtschaftlichen Risiken weitgehend auf Seiten der 

NSG, dagegen hat die Gemeinde Niestetal im Rahmen einer Kaufoption zu festgelegten 

Zeitpunkten das Recht ,  bis zu 74,9 %  einer Beteiligung an der Netzgesellschaft zu 

erwerben,  wenn diese wirtschaftlich erfolgreich ist. 

 

Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am 3. Februar 2014 zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1207 

 

 

 

Gleichheitsgrundsatz für Stadtverordnete zur Anwendung bringen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, 

 

Der Magistrat wird beauftragt einen rechtskonformen Vorschlag zur Verteilung der 

Fraktionsmittel unter Beachtung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu 

erstellen. 

Unter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes soll ein einheitlicher Sockelbetrag den für 

alle Fraktionen gleichen Grundarbeitsaufwand abbilden. Der erhöhte 

Koordinationsaufwand wird weiterhin mit einer einheitlichen Summe pro 

Stadtverordneten berücksichtigt. 

Fraktionslosen Stadtverordneten wird der Zugang zu personeller Unterstützung und 

Infrastruktur wie Briefkasten, Internetzugang und Telefon geschaffen. 

 

 

Begründung: 

 

In Kassel sind die Sockelbeträge der Fraktionsmittelausstattung unterschiedlich hoch.  Der 

höhere Koordinationsaufwand wird schon bisher durch einen Betrag pro Mitglied der 

Fraktion abdeckt. Fraktionslose Stadtverordnete erhalten bisher keine Unterstützung in 

Form von personeller Unterstützung zum Beispiel bei der Recherche oder Raum und 

Infrastrukturbereitstellung. Sie sind damit gegenüber fraktionsangehörigen 

Stadtverordneten in ihrer Mandatsausübung erheblich benachteiligt. 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts BVerwG 8 C 22.11vom 05.07.2012: 

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=050712U8C22.11.0 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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